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Im Zusammenhang mit der Verabschiedung der Konzeption zum weiteren Betrieb 
des Walter-Leo-Schmitz-Bades ist im Rat am 07.02.2006 (TOP 1.5.1) u.a. 
beschlossen worden, bis zum 30.06.2006 eine Kooperationsvereinbarung 
vorzulegen, um die Zusammenarbeit zwischen der IG WLS-Bad und der Stadt 
Wipperfürth nachhaltig zu sichern. 
 
Seit der Gründung der IG WLS-Bad steht die Verwaltung in ständigem und häufigem 
Kontakt zur Vorsitzenden bzw. zum Vorstand. Viele Kooperationen wurden und 
werden aktuell abgesprochen, z.B. 
 

- die Durchführung von Veranstaltungen im Bad (u.a. Kinderkarneval, 
Kerzenschwimmen, Harry-Potter-Abend) 

- die Ausrichtung von Kindergeburtstagen 
- die Begleitung und Aufsicht bei Familiensonntagen bis 16 Uhr 
- die Erhöhung der Eintrittspreise ab 2006 
- die Betreibung des Imbisses 
- die Anschaffung einer neuen Wasserrutsche 
- die Ausgestaltung der Öffnungszeiten ab 01.06.2006 
- die (geplante) Anschaffung eines Eisberges 
- der konkrete Einsatz einer Vertretungskraft 
- u.a. 

 
Viele Dinge sind darüber hinaus noch aus heutiger Sicht ungeklärt, so Fragen eines 
weitergehenden Personaleinsatzes, Vergabe der Sauna an einen Dritten, alternativ 
ein neues Saunakonzept, Energieeinsparungsmaßnahmen, Investitionsmaßnahmen 
und bedarfsgerechte Attraktivierungsmaßnahmen. Wie damit in Zukunft umgegangen 
wird, soll sich nach der Kooperationsvereinbarung zwischen der Stadt und der IG-
WLS-Bad, die im Entwurf fertiggestellt ist. Derzeit laufen noch letzte 
Abstimmungsgespräche mit dem Vorstand der IG WLS-Bad dazu, deren Vorstand 
am 13.06.2006 tagt. Der abgestimmte Entwurf wird mit dem Nachtrag zur 
Ratssitzung verschickt.   
 
Alle Bemühungen stehen unter der klaren Zielvorgabe des Rates vom 07.02.2006, 
einen jährlichen Zuschussbedarf für das Walter-Leo-Schmitz-Bad von künftig 
maximal 600.000,-- € einzuhalten.     


